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zentrale Leitung und Planung der Volkswirtschaft, die sozialisti
schen Anschauungen sowie auf die sozialistische Erziehung Bezug 
nehmen.

Arbeitgeber und Gewerkschaften erhalten volle Tarifautonomie, 
auf deren Grundlage sie Arbeitsentgelt, Arbeitszeit, Urlaub und so
ziale Sicherungen ohne staatlichen Dirigismus eigenverantwortlich 
vereinbaren. Weitergehende Vertragsfreiheit erhalten der einzelne 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer beim Abschluß des Arbeitsver
trages, in dem auch günstigere Bedingungen vereinbart werden 
können, als gesetzlich oder tarifvertraglich vorgegeben.

Die Übernahme des Kündigungsschutzgesetzes der BRD wird 
sozial ungerechtfertigten Kündigungen entgegenwirken. Der be
sondere Kündigungsschutz bei Mutterschaft, für Alleinerziehende 
mit Kindern bis zu 3 Jahren und für Schwerbehinderte bleibt 
gesichert.

Im bisherigen Umfang bestehen bleiben auch die für Frauen 
und Mütter bedeutsamen sozialen Rechte auf Schwangerschafts
und Wochenurlaub, Freistellung im Anschluß an den Wochen
urlaub, Freistellung zur Pflege erkrankter Kinder sowie auf den 
Hausarbeitstag. Als neue soziale Vergünstigung für alle Arbeitneh
mer wird die Weiterzahlung des vollen Arbeitsentgelts im Krank
heitsfall für mindestens 6 Wochen im Jahr entsprechend den in 
der BRD geltenden Bestimmungen eingeführt. Die weitreichende 
soziale Sicherstellung bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit wird 
beibehalten.

Aufgehoben wurden die Mitbestimmungsrechte der Betriebsge
werkschaftsorganisation und die der BGL. Mit der Übernahme 
des Betriebsverfassungsgesetzes und der Anwendung des Perso
nalvertretungsgesetzes der BRD wird die Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer in den Betrieben künftig durch gewählte Betriebsräte 
und im öffentlichen Dienst durch gewählte Personalvertretungen 
wahrgenommen.

Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Ar
beit, Beruf und Gesellschaft (Schwerbehindertengesetz - SchwbG) 
vom 21. Juni 1990 (GBl. I Nr. 35 S.381)
Mit diesem Gesetz wurde eine umfassende Regelung zur Sicherung 
einer möglichst dauerhaften Eingliederung der Schwerbehinderten 
in Beruf, Arbeit und Gesellschaft geschaffen.

Bewährte rechtliche Regelungen der DDR wurden im Gesetz be
rücksichtigt. Gegenwärtig für die DDR nicht anwendbare Regelun
gen wurden nicht übernommen. Sie wurden als „gegenstandslos“ 
vermerkt. Mit dem Gesetz ist die Finanzierung der Maßnahmen 
zur Förderung und Sicherung von Arbeite- und Ausbildungsplätzen 
Schwerbehinderter geregelt. Mit der Regelung der Beschäftigungs
pflicht der Arbeitgeber wird die Zahlung einer Ausgleichsabgabe 
in Höhe von 250 DM monatlich je unbesetztem Pflichtplatz fest
gelegt.

Die Durchsetzung dieses Gesetzes erfordert die Errichtung von 
Hauptfürsorgestellen; diese arbeiten eng mit den Arbeitsverwaltun
gen zusammen.

Zur Durchsetzung der Festlegungen dieser VO wurden Ord
nungsstrafbestimmungen festgelegt. Verletzungen der Geheimhal
tungspflicht nach dieser VO können mit Freiheitsstrafe oder mit 
Geldstrafe geahndet werden.

Gesetz über den Anspruch auf Sozialhilfe - Sozialhilfegesetz - 
vom 21. Juni 1990 (GBl. I Nr. 35 S.392)
Dieses Gesetz adaptiert insbesondere die Regelungen des Bundes
sozialhilfegesetzes zu den Hilfen zum Lebensunterhalt. Es über
nimmt das System der Gewährung von Regelsätzen und Mehrbe
darfszuschlägen insoweit, als es mit den in der DDR vorhandenen 
Bedingungen und den generell zu beachtenden Prinzipien (Nach
rangigkeit, Anrechenbarkeit anderer Leistungen u.a.) vereinbar ist. 
Das Sozialhilfegesetz regelt zum Komplex „Hilfe in besonderen 
Lebenslagen“ abweichend vom Bundessozialhilfegesetz zunächst 
die Krankenhilfe und Hilfe zur Pflege in Einrichtungen. Es sichert, 
daß Kranke im Bedarfsfall Sachleistungen erhalten wie in der 
gesetzlichen Krankenversicherung Versicherte.

Gegen eine schriftlich ergangene Entscheidung, durch die So
zialhilfe ganz oder teilweise abgelehnt wird, und andere damit 
zusammenhängende Entscheidungen kann der Betroffene Wider
spruch einlegen. Bei ablehnendem Bescheid kann Antrag auf ge
richtliche Nachprüfung gestellt werden.

VO über die Veränderung von Arbeitsrechtsverhältnissen mit 
ausländischen Bürgern, die auf der Grundlage von Regierungs
abkommen in der DDR beschäftigt und qualifiziert werden, vom 
13. Juni 1990 (GBl. I Nr. 35 S. 398)
In der VO werden die Voraussetzungen für die vorzeitige Be
endigung dieser Arbeitsrechtsverhältnisse sowie die Pflichten des 
Betriebes und die Ansprüche der ausländischen Beschäftigten in 
diesem Zusammenhang geregelt.

Arbeitsförderungsgesetz (AFG) vom 22. Juni 1990 (GBl. I Nr. 36 
S. 403)
Mit dem AFG werden die notwendigen gesetzlichen und mit 
dem Aufbau einer leistungsfähigen Arbeitsverwaltung die orga
nisatorischen Voraussetzungen für eine aktive Arbeitsmarktpolitik 
geschaffen. Schwerpunkte in diesem Gesetz sind insbesondere 
eine den Erfordernissen der sozialen Marktwirtschaft Rechnung 
tragende Arbeitsvermittlung und Berufsberatung, die Förderung 
der beruflichen Ausbildung, Fortbildung und Umschulung, be- 
rufsfördemde Leistungen zur Rehabilitation sowie die Gewährung 
von Leistungen zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
(Kurzarbeitergeld, Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung). Neben 
den Maßnahmen zur Arbeitsförderung regelt das Gesetz auch Lei
stungen, die der Arbeitnehmer im Falle von Arbeitslosigkeit oder 
bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers in Anspruch nehmen 
kann. Das Gesetz lehnt sich weitestgehend an das Arbeitsförde
rungsgesetz der BRD an.7 Besonderheiten der DDR wird im Gesetz 
Rechnung getragen. Rechtliche Regelungen des AFG der BRD, 
die gegenwärtig für die DDR nicht anwendbar sind, wurden nicht 
übernommen. Entsprechende Stellen des Gesetzes sind mit dem 
Vermerk „gegenstandslos“ gekennzeichnet. Nach Schaffung der er
forderlichen Voraussetzungen werden die betreffenden Regelungen 
zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft gesetzt.

Das Gesetz enthält Ordnungsstrafbestimmungen z.B. für unbe
rechtigte Berufsberatung oder Arbeitsvermittlung, Beschäftigung 
ohne Arbeitserlaubnis, Verletzung von Mitwirkungs- und Anzeige
pflichten.

Zollgesetz - ZG - vom 22. Juni 1990 (GBl. I Nr. 37 S. 451)
Mit diesem Gesetz wird das Zollrecht insgesamt neugefaßt, damit 
der Warenverkehr über die Grenze zollamtlich überwacht werden 
kann. In Teile gegliedert werden die Erfassung des Warenver
kehrs, die Zollbehandlung, die Verzollung und Zollfreistellung, 
Sondervorschriften für Teile des Hoheitsgebiets, Beistandspflich
ten, Zollordnungswidrigkeiten, Zollstraftaten und Zollordnungs
widrigkeiten im Reiseverkehr geregelt. Mit diesem Gesetz wurde 
ebenfalls eine umfassende Rechtsbereinigung des bisher schwer 
überschaubaren Zollrechts durchgeführt.

Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes über Vereini
gungen - Vereinigungsgesetz - vom 22. Juni 1990 (GBL I Nr. 37 
S. 470)
Geändert wurde in diesem Gesetz der § 21 - Gemeinnützige Verei
nigungen -. Die Förderungsmöglichkeiten für solche Vereinigun
gen wurden nunmehr differenzierter ausgestaltet, Übergangsrege
lungen für in der Vergangenheit aus dem Staatshaushalt finanzierte 
gesellschaftliche Organisationen und andere Vereinigungen ein
gefügt und die Entscheidungsbefugnisse in Übereinstimmung mit 
der Verantwortung der Volksvertretungen der Gemeinden, Städte, 
Kreise und Bezirke sowie der Ministerien neu bestimmt.

Gesetz über die Preisbildung und die Preisüberwachung beim 
Übergang zur sozialen Marktwirtschaft - Preisgesetz - vom 22. 
Juni 1990 (GBl. I Nr. 37 S. 471) und die VO über die Aufhebung 
bzw. Beibehaltung von Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Preise vom 25. Juni 1990 (GBl. I Nr. 37 S.472)
Diese Rechtsvorschriften sind unverzichtbarer Bestandteil der ord
nungspolitischen Rahmenbedingungen für eine schnelle Entwick
lung der sozialen Marktwirtschaft. Dabei ist die freie Preisbildung 
die grundlegende Voraussetzung.

Das Preisgesetz bildet die rechtliche Grundlage für die Regie
rung, grundsätzlich die bisher staatlich bestätigten Preise freizuge
ben. Mit diesem Gesetz wurden Regelungen zur Verhinderung des

7 Vgl. Arbeitsförderungsgesetz (AFG) vom 25. Juni 1969 (BGBl. IS. 582), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. Juni 1989 (BGBl. 1 S. 1297; BGBl. III 810-1).


